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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Gemeinde Niederorschel für das Haushaltsjahr 2024 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niederorschel hat in der Sitzung am 14. Dezember 2023 die Haushaltssatzung 
für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen (Beschluss-Nr. GR/26/0055). 
Diese wurde der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Eichsfeld vorgelegt. 
Die Bestimmungen der Haushaltssatzung enthalten keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 
Am 11. Januar 2024 wurde die rechtsaufsichtliche Würdigung dieser Haushaltssatzung mit Haushaltsplan der 
Gemeinde Niederorschel für das Haushaltsjahr 2024 erteilt und wird nachfolgend öffentlich bekannt gemacht. 
Der Haushaltsplan 2024 wird vom 29. Januar 2024 bis 16. Februar 2024 zur Einsichtnahme zu den 
Öffnungszeiten in der Gemeindeverwaltung Niederorschel, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel, öffentlich 
ausgelegt. 
 
Öffnungszeiten:  Montag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
   Dienstag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 17:30 Uhr 
   Mittwoch: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
   Donnerstag: 09:00 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr 
   Freitag:  09:00 Uhr – 12:00 Uhr 
 
Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 036076 557-0, wenn Sie den Haushaltsplan einsehen möchten. 
Bis zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung dieses Haushaltsjahres kann der 
Haushaltsplan in der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 
 
gez. Ingo Michalewski 
Bürgermeister 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederorschel 
(Landkreis Eichsfeld) 

für das Haushaltsjahr 2024 

 

Aufgrund der §§ 55 ff. Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung – ThürKO), in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
März 2023 (GVBl. S. 127), i.V.m. §§ 1 ff. Thüringer Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen der Gemeinden (Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung – ThürGemHV), in der Fassung 
vom 23. Mai 2019 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 05. Oktober 2022 (GVBl. 
S. 414, 415), erlässt die Gemeinde Niederorschel folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit festgesetzt, er schließt 

im Verwaltungshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 11.859.350,00 Euro 

und im Vermögenshaushalt 

 in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.039.400,00 Euro 

ab. 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

§ 2 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

§ 3 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 1.505.000,00 Euro 
festgesetzt. 

§ 4 

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 

1. Grundsteuer 

 a) 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe 
(A) 300 v.H. 

 b) für die Grundstücke (B) 400 v.H. 

2. Gewerbesteuer 395 v.H. 

§ 5 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 
1.900.000,00 Euro festgesetzt. 

§ 6 

(1) Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 45,153 Vollzeitäquivalente (VZÄ). 

(2) Zur Erfüllung seiner Aufgaben werden jedem Ortsteil 5,00 Euro je Einwohner im Ortsteil zum 31. 
Dezember des jeweiligen Haushaltsvorvorjahres zzgl. der im Gesetz- und Verordnungsblatt des Freistaats 
Thüringen veröffentlichten Preisentwicklungsrate nach § 26 Abs. 3 des Gesetzes über die 
Rechtsverhältnisse der Abgeordneten des Thüringer Landtags (Thüringer Abgeordnetengesetz - 
ThürAbgG -) vom 9. März 1995, in der jeweils geltenden Fassung, sowie weitere 100,00 Euro je 
angefangene 100 Einwohner als Ortsteilratsmittel zur Verfügung gestellt. 

§ 7 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2024 in Kraft. 

Niederorschel, den 19. Januar 2024 

- Siegel - 

gez. Ingo Michalewski 
Bürgermeister 

Hinweis: Verstöße wegen der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften, die nicht die Würdigung, 
die Ausfertigung und diese Bekanntmachung betreffen, können gegenüber der Gemeinde geltend gemacht 
werden. Sie sind schriftlich unter Angabe der Gründe geltend zu machen. Werden solche Verstöße nicht 
innerhalb einer Frist von einem Jahr nach dieser Bekanntmachung geltend gemacht, so sind diese Verstöße 
unbeachtlich. 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

Öffentliche Auslegung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 
„Am Sportplatz“ der Gemeinde Niederorschel 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Niederorschel hat in seiner Sitzung am 02.11.2023 die Aufstellung der 1. 
Änderung des Bebauungsplanes Nr. 11 „Am Sportplatz“ beraten und beschlossen. 
 
Die Gemeinde beabsichtigt aus Gründen des notwendigen Hochwasserschutzes den Bau eines 
Regenrückhaltebeckens (RRB). Das RRB soll nun innerhalb der Pflanzfläche F1 des rechtskräftigen B-Planes 
Nr. 11 „Am Sportplatz“ errichtet werden. Der B-Plan ist deshalb in dem betroffenen Bereich zu ändern. 
Gleichzeitig sind die grünordnerischen Festsetzungen (neue Ausgleichsfläche F4) einschließlich der 
notwendigen Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung anzupassen. Zusätzlich wird ein neues Baufenster im Baugebiet 
1 ausgewiesen. Die ursprünglich mit einem Leitungsrecht zu Gunsten des WAZ Eichsfelder Kessel belastete 
Fläche entfällt und wird als Straßenverkehrsfläche bzw. als Gehweg ausgewiesen. Das Baugebiet 1 wird geteilt 
(1 und 1b). 
 
Der Entwurf der 1. Änderung des B-Planes Nr. 11 „Am Sportplatz“ der Gemeinde Niederorschel und der Entwurf 
der Begründung dazu ist zur öffentlichen Auslegung bestimmt. 
Der Geltungsbereich wird wie folgt begrenzt: 

- im Norden durch die vorhandene Bebauung entlang der „Beisenburg“ und  
der Wegeparzelle „Schäfereiweg“ (Flurst. 686/301), 

- im Süden durch den Sportplatz (Flurst. 833/466), 
- im Westen durch die westliche Grenze der Wegeparzelle 423, 
- im Osten durch die vorhandene Bebauung entlang der „Beisenburg“ und der  

„Hauptstraße“ (Flurst. 1/4, 438/17, 436/5, 46, 438/3, 438/2, 438/6, 438/5, 445/1, 446/9, 446/7, 449/7, 
449/5, 464/1) 

 

Er umfasst folgende Grundstücke der Gemarkung Niederorschel der  
Flur 3: 
Flurstücke 422/1, 426/2, 426/10, 426/9, 426/6, 438/8, 438/9, 438/10, 438/11, 
438/12, 438/13, 438/14, 438/15, 438/16, 438/18, 438/19, 438/20, 438/21, 438/22, 438/23, 438/24, 438/25, 
438/26, 438/27, 438/28, 438/29, 438/30, 438/31, 438/32, 438/33, 438/34, 438/35, 436/4, 449/8, 449/9, 449/10, 
449/11, 449/12, teilweise 423, teilweise 830/462, teilweise 464/1 
 
Die Entwürfe des o.g. Bauleitplans der Gemeinde Niederorschel mit Begründung und Umweltbericht liegen in 
der Zeit vom   
 

06. Februar 2024 bis zum 08. März 2024 
 

während der Dienststunden im Bauamt der Gemeinde Niederorschel, Bergstraße 51, 37355 Niederorschel am 
 
Montag  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Dienstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:30 Uhr, 
Mittwoch von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr, 
Donnerstag von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr, 
Freitag  von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
Weiterhin können die auszulegenden Unterlagen im Internet in diesem Zeitraum unter www.niederorschel.de 
eingesehen werden. 
 
Folgende umweltbezogene Informationen liegen vor und können ebenfalls eingesehen werden: 
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 A Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde Niederorschel 
 

 

 
- Aussagen zu den Schutzgütern Boden, Wasser, Klima/Luft, Pflanzen/Tiere, Landschaft, Mensch, Kultur und 

Sachgüter 
- Darstellungen aus dem Landschaftsplan „Eichsfelder Kessel“,  
 
Während der o.g. Auslegungsfrist können von jedermann Anregungen im Bauamt der Gemeinde Niederorschel, 
Bergstraße 51, 37355 Niederorschel, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift vorgebracht werden. Nicht 
fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan 
unberücksichtigt bleiben. 
 
 
gez. Michalewski 
Bürgermeister                        (Siegel) 
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 B Veröffentlichungen sonstiger Stellen  
 

 

Beitragssatzung der Thüringer Tierseuchenkasse 
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 B Veröffentlichungen sonstiger Stellen  
 

 

1. Nachtragshaushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes  
"Eichsfelder Kessel" (Landkreis Eichsfeld) für das Haushaltsjahr 2023 
 
Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. 290), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) i. V. m. §§ 53 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
März 2023 (GVBl. S. 127) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. 
September 2014 (GVBl. S. 642), geändert durch Verordnung vom 17. September 2020 (GVBl. S. 565) erlässt 
der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023: 
 

§ 1 
 
Es wird folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 festgesetzt: 
 

(Angaben in €) 
E r f o l g s p l a n 

Erträge                                           Aufwendungen 
Bereich Wasserversorgung   
von bisher               5.429.000,00               5.347.000,00 
erhöht um   
vermindert um                    57.000,00                  262.000,00 
auf nunmehr festgesetzt               5.372.000,00               5.085.000,00 
Bereich Abwasserentsorgung   
von bisher               9.122.000,00               9.107.000,00 
erhöht um                  444.000,00                  476.000,00 
vermindert um   
auf nunmehr festgesetzt               9.566.000,00               9.583.000,00 
Gesamt   
von bisher             14.551.000,00             14.454.000,00 
erhöht um                  387.000,00                  214.000,00 
vermindert um   
auf nunmehr festgesetzt             14.938.000,00             14.668.000,00 
 

(Angaben in €) 
V e r m ö g e n s p l a n 

Einnahmen                                           Ausgaben 
Bereich Wasserversorgung   
von bisher             3.521.000,00             3.521.000,00 
erhöht um   
vermindert um                  59.000,00                  59.000,00 
auf nunmehr festgesetzt             3.462.000,00             3.462.000,00 
Bereich Abwasserentsorgung   
von bisher           10.382.000,00           10.382.000,00 
erhöht um             1.319.000,00             1.319.000,00 
vermindert um   
auf nunmehr festgesetzt            11.701.000,00           11.701.000,00 
Gesamt   
von bisher           13.903.000,00           13.903.000,00 
erhöht um             1.260.000,00             1.260.000,00 
vermindert um   
auf nunmehr festgesetzt           15.163.000,00           15.163.000,00 
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 B Veröffentlichungen sonstiger Stellen  
 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Straßenentwässerungsbetriebskostenumlage wird im Bereich Abwasser von 34.583,00 € 
um 699,00 € erhöht und somit auf 35.282,00 € festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für den 
 
Bereich Wasserversorgung in Höhe von bisher  1.966.000,00 €  
um              566.000,00 € vermindert 
und nunmehr auf      1.400.000,00 € festgesetzt. 
 
Bereich Abwasserentsorgung in Höhe von bisher  3.677.000,00 € 
um           427.000,00 € vermindert 
und nunmehr auf      3.250.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 4 
 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung im Vermögenshaushalt wird für den  
 
Bereich Wasserversorgung in Höhe von bisher  1.351.000,00 €  
um           759.000,00 € vermindert 
und nunmehr auf         592.000,00 € festgesetzt. 
  
Bereich Abwasserentsorgung in Höhe von bisher  8.493.000,00 €  
um        5.553.000,00 € vermindert 
und nunmehr auf      2.940.000,00 € festgesetzt. 
 

§ 5 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan bleibt 
für den 
 
Bereich Wasserversorgung in Höhe von      300.000,00 € unverändert. 
 
Bereich Abwasserentsorgung in Höhe von      600.000,00 € unverändert. 
 

§ 6 
 
Diese 1. Nachtragshaushaltssatzung 2023 tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft. 
 
Ausfertigung: 
 
Niederorschel, den 08.12.2023 
 
     (Siegel) 
       Eckart Lintzel 

     Verbandsvorsitzender 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer Kommunalordnung oder aus 
einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift ergeben, ist unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ausgenommen sind die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung. 
Beschluss- und Genehmigungsvermerk sowie Auslegungshinweis 
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 B Veröffentlichungen sonstiger Stellen  
 

 

Haushaltssatzung des Wasser- und Abwasserzweckverbandes "Eichsfelder Kessel"  
(Landkreis Eichsfeld) für das Wirtschaftsjahr 2024 
 
Auf der Grundlage des § 36 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit 
(ThürKGG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Oktober 2001 (GVBl. 290), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23. Juli 2013 (GVBl. S. 194, 201) i. V. m. §§ 53 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) in der 
Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24. 
März 2023 (GVBl. S. 127) und der §§ 13 ff. der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThürEBV) vom 6. 
September 2014 (GVBl. S. 642), geändert durch Verordnung vom 17. September 2020 (GVBl. S. 565) erlässt 
der Wasser- und Abwasserzweckverband „Eichsfelder Kessel“ folgende Haushaltssatzung. 
 

§ 1 
 
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt 
 
Angaben in € Bereich 

Wasserversorgung 
Bereich 
Abwasserentsorgung 

 
also gesamt 

1. im Erfolgsplan 
 
mit Erträgen von 
mit Aufwendungen 
von 

 
 
5.308.000,00 
5.202.000,00 

 
 
9.132.000,00 
8.873.000,00 

 
 
14.440.000,00 
14.075.000,00 

2. im Vermögensplan 
 
mit Einnahmen von 
mit Ausgaben von 

 
 
2.084.000,00 
2.084.000,00 

 
 
9.390.000,00 
9.390.000,00 

 
 
11.474.000,00 
11.474.000,00 

 
§ 2 

 
Der Gesamtbetrag der Straßenentwässerungsbetriebskostenumlage wird im Bereich Abwasser auf 36.132,00 € 
festgesetzt. 
 

§ 3 
 
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird  
 
im Bereich Wasserversorgung auf     485.000,00 € 
im Bereich Abwasserentsorgung auf  2.540.000,00 € 
 
festgesetzt. 
 

§ 4 
 

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan wird wie folgt festgesetzt: 
 

 
 
Bereich Wasserversorgung 

 
   565.000,00 

 
Bereich Abwasserentsorgung 

 
2.415.000,00 
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 B Veröffentlichungen sonstiger Stellen  
 

 
 

§ 5 
 
 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan wird im 

Bereich Wasser auf 300.000,00 € und im Bereich Abwasser auf 600.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 
 
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2024 in Kraft. 
 
Ausfertigung: 
 
Niederorschel, den 08.12.2023 
 
    (Siegel)   Eckart Lintzel 
       Verbandsvorsitzender 
 
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die sich aus der Thüringer Kommunalordnung oder aus 
einer aufgrund der Thüringer Kommunalordnung erlassenen Vorschrift ergeben, ist unbeachtlich, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber dem Zweckverband unter 
Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist. 
Ausgenommen sind die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der 
Satzung. 

Beschluss- und Genehmigungsvermerk sowie Auslegungshinweis 
 

Bereitschaftsdienst im Februar 2024 
 
Kontakt: 
Telefon: 036076 569-0 (24 h) 
Fax: 036076 569-32 
E-Mail: service@waz-ek.de 
Internet: www.waz-ek.de 
 
Geschäftszeiten: 
Montag 13:30 – 15:30 Uhr 
Dienstag und Freitag 09:30 – 11:45 Uhr 
Donnerstag 09:30 – 11:45 Uhr und 13:30 – 17:30 Uhr 
 
Bei Verhinderung bitte die Rettungsleitstelle des Landkreises Eichsfeld unter 03606 5066780 
kontaktieren. 
 
Ortsnetzspülungen: 
19.02.2024 – 23.02.2024 Reifenstein, Rüdigershagen, Kleinbartloff 
 
Änderungen vorbehalten, Infos unter www.waz-ek.de möglich. Bei Fragen rufen Sie uns bitte an. 
 
In diesem Zusammenhang können zeitweise Trübungen nicht ausgeschlossen werden. Wir bitten Sie, 
Ihren Hausanschluss entsprechend zu spülen. 

Wir danken für Ihr Verständnis.  

Ihr Wasser- und Abwasserzweckverband 
„Eichsfelder Kessel“ 
Breitenworbiser Straße 1 
37355 Niederorschel 


